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sozialistische Gemeinschaftsarbeit und koordinieren ihre Tä
tigkeit in den zentralen Klubräten bzw. anderen Gremien.

§5
Finanzierung

(1) Die kulturpolitische Tätigkeit des Klubs vollzieht sich 
entsprechend dem vom zuständigen Rat bestätigten Jahres- 
veranstaltungs- und Finanzierungsplan nach dem Prinzip 
der sozialistischen Sparsamkeit.

(2) Der Klub finanziert seine Tätigkeit aus folgenden Quel
len:
— Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen und der Zirkeltä

tigkeit;
— Einnahmen aös Eigenleistungen ehrenamtlicher Mitarbei

ter, auch im Rahmen der -volkswirtschaftlichen Massen
initiative;

— Zuwendungen der_ Partner des Klubs auf der Grundlage 
von Verträgen und Vereinbarungen mit dem örtlichen Rat;

— Zuwendungen von Betrieben anderer Städte, deren Mitar
beiter im Territorium eines Klubs wohnen und dessen Mög
lichkeiten nutzen;

— Zuwendungen aus dem Haushalt des zuständigen Rates so
wie aus dem gemeinsamen Fonds des Gemeindeverbandes 
gemäß Abs. 5. Erforderliche Zuwendungen aus dem Haus
halt des zuständigen Rates erhält der Klub auf der Grund
lage der bestätigten Jahresveranstaltungs- und Finanzie
rungspläne nach vorrangigem Einsatz der anderen Finan
zierungsquellen.

(3) Werden von der Klubleitung während der Plandurchfüh
rung bei Erfüllung der Aufgaben und Sicherung bzw. Erhö
hung der kulturpolitischen Wirksamkeit Mehreinnahmen oder 
Einsparungen erzielt, so beeinflußt das nicht die planmäßigen 
Zuwendungen entsprechend dem Finanzierungsplan von seiten 
des Haushalts bzw. der Partner.

(4) Mittel, die durch Eigenleistungen ehrenamtlicher Helfer 
erbracht werden, können auch zur Anerkennung der Leistun
gen von Mitarbeitern verwendet werden.

(5) Zur Finanzierung kulturpolitischer Maßnahmen und Vor
haben im Rahmen der Zusammenarbeit mehrerer Gemeinden 
bzw. eines Gemeindeverbandes auf kulturellem Gebiet kann in 
Übereinstimmung aller Gemeindevertretungen ein gemeinsa
mer Fonds aus Zuwendungen cler Räte der Gemeinden und 
der Partner der Klubs gebildet werden. Aus diesem Fonds 
werden zentrale Veranstaltungen und gemeinsame Vorhaben 
des künstlerischen Volksschaffens finanziert. Ferner können 
daraus Zuschüsse für die von einzelnen Dorfklubs organisier^ 
ten gemeinsamen Veranstaltungen gegeben werden, soweit 
diese die finanziellen Möglichkeiten der betreffenden Dorf
klubs übersteigen.

(6) Die von den Klubs, Arbeitsgruppen Kultur oder zentra
len Klubräten am Jahresende nicht verbrauchten Mittel sind 
auf das nächste Jahr übertragbar.

(7) Für eine Bewirtschaftung bzw. den Verkauf von Spei
sen und Getränken durch den Klub dürfen keine Mittel aus 
den im Abs. 2 genannten Finanzierungsquellen aufgewendet 
werden. Für den Verkauf von Speisen und Getränken gelten 
die vom Minister für Handel und Versorgung erlassenen 
Rechtsvorschriften.

§ 6

Konto- und Kassenführung
(1) Der Klub hat sämtliche Einnahmen und Ausgaben über 

das vom zuständigen örtlichen Rat gemäß § 5 Abs. 1 der Kas
senordnung des Staatshaushaltes vom 1. Juli 1974 (GBl. I 
Nr. 36 S. 341) geführte Verwahrkonto abzuwickeln. Das gilt 
auch für den gemäß § 5 Abs. 5 aus Zuwendungen der Räte der 
Städte und Gemeinden, Betriebe und Einrichtungen gebildeten 
gemeinsamen Fonds des Gemeindeverbandes.

(2) Der Bürgermeister bzw. der Leiter der Abteilung Kultur 
des zuständigen örtlichen Rates kann den Vorsitzenden der 
Klubleitung und seinen Stellvertreter als Anweisungsberech
tigte festlegen. Der Rat des Gemeindeverbandes kann den Vor
sitzenden bzw. Sekretär der Arbeitsgruppe Kultur, Jugendfra
gen und Sport oder des zentralen Klubrates und ihre . Stell
vertreter als Anweisungsberechtigte für den gemeinsamen 
Fonds festlegen.

(3) Der Klub kann eine Bargeldkasse führen, in der alle 
Bargeldeinnahmen zu vereinnahmen sind. Der Höchstbestand 
der Bargeldkasse ist vom Bürgermeister bzw. Leiter der Ab
teilung Kultur des zuständigen Rates schriftlich festzulegen. 
Für den Nachweis der Bareinnahmen und Kleinausgaben ist 
ein Kassenbuch* zu führen. Bei Veranstaltungen (z. B. Tanz
veranstaltungen mit Kapellen, Diskotheken, Auftritten von 
Künstlern u. a.) können die erbrachten Leistungen aus den er
hobenen Eintrittsgeldern sofort bezahlt werden. Hierüber sind 
exakte Belege zu führen.

(4) Sofern die Bareinnahmen den festgelegten Höchstbestand 
der Bargeldkasse gemäß Abs. 3 nicht erreichen, kann der Be
stand der Bargeldkasse aus der Bürokasse des zuständigen 
Rates entsprechend aufgefüllt werden. Bareinnahmen, die den 
zulässigen Höchstbestand der Bargeldkasse überschreiten, sind 
an die Bürokasse des zuständigen Rates einzuzahlen.

(5) Die Aufbewahrung von Bargeld hat in solchen Wertge
lassen (einschließlich Kassetten) und an solchen Plätzen zu er
folgen, die die notwendige Sicherheit gewährleisten. Die ent
sprechenden Festlegungen, einschließlich der Schlüsselführung 
und -Verwaltung, hat der Vorsitzende der Klubleitung in 
Übereinstimmung mit dem zuständigen Rat zu treffen und 
schriftlich festzulegen.

(6) Die Festlegungen der Absätze 3, 4 und 5 gelten entspre
chend auch für die Kassenführung des gemäß § 5 Abs. 5 beim 
Rat des Gemeindeverbandes gebildeten gemeinsamen Fonds.

§7
Nachweisführung über Einnahmen und Ausgaben

(1) Die Klubleitungen, die Arbeitsgruppe Kultur, Jugend
fragen und Sport bzw. der zentrale Klubrat gewährleisten eine 
exakte Ordnung über den Nachweis der Einnahmen und Aus
gaben. Sie sind verpflichtet, ihre Tätigkeit gegenüber dem zu
ständigen Rat vierteljährlich abzurechnen.

(2) Als Eintrittskarten sind numerierte Wertvordrucke zu 
verwenden, die vom zuständigen Rat anzufordern sind. Über 
den Bestand und die Ausgabe von numerierten Wertvor
drucken ist ein schriftlicher Nachweis zu führen. Eintrittskar
ten, die selbst hergestellt bzw. gedruckt werden, oder Einla
dungen, die als Eintrittskarte gelten, sind fortlaufend zu nu
merieren und beim zuständigen Rat registrieren zu lassen. 
Die Eintrittskarten bilden die Grundlage zur Berechnung und 
Erhebung der Kulturabgabe.

§ 8

Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 
Kraft.

(2) Die Dorfklubs und Klubs der Werktätigen bzw. Stadt- 
und Wohngebietsklubs sind nicht gesellschaftliche Bedarfs
träger im Sinne der Anordnung vom 1. November 1971 über 
den Bezug von Industriewaren des Bevölkerungsbedarfs und 
die Inanspruchnahme von Leistungen durch gesellschaftliche 
Bedarfsträger (GBl. II Nr. 77 S. 678).

Berlin, den 31. August 1976

Der Minister für Kultur
H o f f m a n n

* Zu beziehen beim Vordruck vertag Freiberg, Vordruck Nr. 80/0704.


